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Sigmaringen. Das Schloß vom Josephsberg aus. Ölbild Mitte 18. Jh. 
(mit freundlicher Genehmigung des Thorbecke Verlags, Sigmaringen) 

IN DIESEN TAGEN hat die Stadt Sigmaringen ein Häuserbuch erhalten. Darüber im 

Inneren des Heftes mehr. Verfasser des Buches ist Dr. Alex Frick, Tettnang. Wir haben das 

obige Bild mit Absicht hierher gestellt, weil Sigmaringen so aussah wie auf diesem Bild. 

Die im Häuserbuch verzeichneten Häuser samt der Sennerei im Vordergrund, wo heute 

das Landeshaus steht, sind hier zum großen Teil zu sehen. Solche Bilder gibt es auch von 

anderen Gemeinden Hohenzollerns, und darum soll das Bild auch eine Anregung für 

Heimatfreunde sein, sich ebenfalls um Häuserbücher zu bemühen. 



HANS GRUBMILLER 

Die Flurnamen der Gemarkung Burladingen siehe vorhergehendes Heft 

(Fortsetzung und Schluß) 

Flurnamen, die etwas über die Form des Flurstückes aus-
sagen, sind meistens Kulturnamen. Aus dieser Gruppe 
finden sich auf Burladinger Gemarkung: Lange Äcker, 
Krumme Äcker, Gabeläcker, Spitzäcker, Strängen, Winkel. 
Gemäß der alten Dreifelderwirtschafi wurden die Acker-
fluren in drei Zeigen eingeteilt. In Burladingen waren 
es die Zeig Schaltenberg, die Zeig Mettenberg und die 
Zeig Hinter der Kirch. Sonderfluren, die nicht dem allge-
meinen Flurzwang unterworfen waren, sind die Bitze, 
der Brühl, die Breite oder Braike und die Allmende. 
Die Bitze ist ein eingezäuntes Landstück. Der Brühl, eine 
feuchte Wiese, lag in der Niederung oder in der Nähe des 
Dorfes. Er wurde später meistens in gutes Wiesenland 
verwandelt und bei Ausdehnung des Ortes verbaut. Die 
Breite oder Braike war, wie der Näme schon sagt, ein 
ebenes, größeres Ackerstück in der unmittelbaren Nähe 
des Dorfes. Allmend bedeutet ursprünglich ungeteilter 
Grundbesitz einer Gemeinschaft an Wasser, Wald, Weide 
und Wiesen. 
Der Besitz des Bauern zerfiel gemeinhin in die Haupt-
gruppen Äcker und Wiesen. Dazu kamen natürlich Wald-
besitz, Weideland, Gartengelände, Baumgärten und 
Krautländer. 
Von den Flurnamen mit dem Bestandteil „Wiese" finden 
wir auf Burladinger Gemarkung: Blumenwiesen, Zieg-
lers Wies, Weiherwiesen, Planwiesen, Blockwiesen, Stock-
wiesen, Wagnerwies, Kreiswies, Hagenwies. 
Aus der zweiten großen Gruppe der Äcker stammen fol-
gende Flurnamen: Auf dem Acker, Lange Äcker, St. Jör-
gen Äcker, Beim krummen Acker, Weißer Acker, Gabel-
äcker, Jägeracker, Kohlenhüttenacker, Neuäcker, Plan-
äcker, Stockäcker, Spitzäcker. 
In früheren Zeiten gab es einen umfangreichen 'Weidebe-
trieb. Davon ist eigentlich nur noch die Schafweide übrig 
geblieben. Zu dieser Gruppe gehören folgende Burladin-
ger Flurnamen: Beim Galthaus, Esfeld, Gaiszeil, Bei der 
Hilb, Mastall, Riedersberg, Hinterm Schafhaus, Stell-
flecken, Gemeiner Trieb, Triebacker, Triebhalde, Sausteig. 
Viele Burladinger Flurnamen weisen auf Baulichkeiten 
hin. Manche beziehen sich auf markante Stätten oder 
Gebäude, die heute nicht mehr vorhanden sind. Die Gene-
ration meiner Eltern hat beispielsweise das Galthaus 
(1935 abgebrochen) und wenigstens vom Schlößle noch 
Gebäudeteile (1925 abgebrannt) gesehen. Folgende Bau-
lichkeiten sind bei Burladinger Flurnamen verwendet 
worden: Bei der Brunnenstub, Hinterm Dorf, Beim 
Schlößle, Bei der Fehlenschmitte, Beim Forsthaus, Hohe 
Wacht, beim Galthaus, Beim heiligen Häusle, Bei der Zie-
gelhütte, Bei der Kapelle, Bei der Kirch, Bei der Küche, 
Kapellesbrunnen, Mayingen, Bei der Mühle, Beim Galgen, 
Bildstöckle, Bei der Ölmühle, Bei der öden Mühle, Bei der 
oberen Mühle, Hinterm Schafhaus. 

Die Flurnamen der Burladinger Gemarkung, die auf 
gewerbliche Einrichtungen hinweisen, gehen auf Mühlen, 
auf Stätten zur Gewinnung von Baumaterial und auf 
Köhlerstellen zurück. Von Erzvorkommen weiß man 
nichts, während auf der benachbarten Gemarkung Ringin-
gen die Flur „Eisenloch" darauf hinweist. Solche Flur-
namen sind: Kalkofen, Steingrube, Kohlhau, Kohlhütten-
acker, Bei der öden Mühle, Bei der Ölmühle, Obere Mühle. 
Bürger und Bauern betrieben die verschiedensten Berufe, 

die ihren Niederschlag in Flurnamen gefunden haben. 
An solchen Berufsbezeichnungen finden wir unter den Bur-
ladinger Flurnamen: Jägeracker, Müllerswäldle, Heiler 
Gumpen, Zimmermannshäule, Meßnerbrunnen, Trauben-
wirtswäldle, Zieglers Wies. 
Die Wege in ihren verschiedensten Formen haben zu allen 
Zeiten bei der Flurnamengebung eine wichtige Rolle ge-
spielt. Die Straße verband die Ortschaften, während die 
Gasse meist im Dorf, selten beim Dorf verlief. Eine an-
steigende, für Wagen befahrbare Straße heißt Steige 
(mundartlich: stoig). Davon ist oft schwer der Steig 
(mundartlich: steig) zu unterscheiden, ein schmaler Weg 
zum Gehen von Mensch und Vieh. Weitere Fußwege sind 
die Staffel, der Tritt, der Treppenweg. Mistweg, Kirch-
weg, Totenweg, Brunnensteig, Diebsteig brauchen keine 
weitere Erklärung. Die Herrenstraße erinnert an ihren 
Besitzer oder Benützer. Auf dem Heerweg sollen früher 
einmal Soldaten gezogen sein. Stich bezeichnet einen jähen, 
kurzen Weganstieg oder eine abschüssige Stelle. 
Auf Wegen und Steigen begegnen uns auf Burladinger 
Gemarkung folgende Bezeichnungen: Alte Steig, Neue 
Steig, Brudksteig, Falkensteig, Feldsteig, Herrensteig, 
Heusteig, Mühlstei'g, Katzensteigle, Nebensteig, Pflau-
mensteig, Schlattsteig, Zundelsteig, Sausteig, Am Steig, 
Heerweg, Dreifahrweg, Mühlweg, Ebinger Weg, Tailfin-
ger Weg, Wiesenwegle, Außen am Sträßle, Hermanns-
dorfer Sträßle, Ringinger Sträßle, Gasse, Zinken. 
Vielfach sind Fluren nach Personennamen (Rufnamen) 
und Familiennamen benannt. Meist sind die Namen sehr 
stark gekürzt und verstümmelt. Die häufigsten Kurzna-
men sind: Bäbilis (Barbara), Barties (Bartholomäus), Gal-
les (Gallus), Hannesen, Hönles (Johannes), Jergen, Jörg 
(Georg), Jochem (Joachim), Heiner (Heinrich), Jokeles 
(Jakob), Lipps (Philipp), Märteles (Martin), Melchers 
(Melchior), Michels (Michael), Steifen (Stefan), Stoffeies 
(Christoph), Titesen (Titus), Thomeles (Thomas), Urbis 
(Urban), Uschel (Ursula). 

Unter den Burladinger Flurnamen finden sich auch einige, 
die nach Personen benannt wurden. Die mundartliche 
Form ist zum Teil in den Flurkarten amtlich verhoch-
deutscht. Es sind dies: St. Jörgen Acker, Benesberg, Her-
mannskäpfle, Thomeles Hau, Kurbatlesteich, Simons 
Teich, Stiefel Hannes Stein, Gabrielen Teich, Tituskäpfle. 
Bei Flurnamen, die Besitzverhältnisse zum Ausdruck brin-
gen, unterscheidet man „Eigen" und „Lehen". „Eigen" ist 
dabei das unabhängige, abgabefreie Gut. „Lehen" sind 
gegen gewisse Leistung ausgeliehene Grundstücke. Sie sind 
zeitlich befristet und mit verschiedenen Rechten aber auch 
Pflichten behaftet. Als Beispiel finden wir in Burladingen 
die Bezeichnung Wolflehen. 

Das Rittertum, der Adel und die Kirche waren durch um-
fangreichen Landbesitz wichtige wirtschaftliche Mächte. 
Zu dieser Gruppe kann man folgende Burladinger Flur-
namen zählen: St. Jörgen Acker, Edelberg, Herrenbergle, 
Nonnenwasen, Pfarrsköpfle, Wolflehen. 
Der Dorfbewohner hatte immer schon ein nahes Verhält-
nis zur Tierwelt. Meistens war er selber in der Landwirt-
schaft tätig. Außer seinen Haustieren waren ihm auch die 
Tiere des Feldes und des Waldes vertraut. Neben der Jagd 
war vor allem der Vogelfang beliebt. Einige Flurnamen 
der Gemarkung Burladingen können das belegen: Hasen-
bergle, Jägeracker, Tiergärtie, Vogeltäle. 



Aus dem ständischen Gegensatz zwischen Landesherrn 
und Untertanen ergab sich die Teilung des Waldgebietes 
in Forst und Pirsch. Beide Bezeichnungen sind auch heute 
noch in Burladingen lebendig. Aus der Vergangenheit ist 
anzumerken, daß eine langwierige, rechtliche Auseinander-
setzung um das freie Jagdrecht zwischen der Herrschaft 
und den Burladingern bis vor das Reichskammergericht 
kam (Speidel, Burladinger Heimatbuch, S. 89). 

Flurnamen können auch auf geschichtliche und sogar vor-
geschichtliche Ereignisse hinweisen. Auf der Burladinger 
Gemarkung kämen von dieser Gruppe nur der Steinebühl 
und die Judengrube in Frage. 

Viele Flurnamen deuten auf Spiele, Belustigungen und 
Feste hin. Von den Burladinger Flurnamen könnten die 
Planwiesen und die Rennmad damit zu tun haben. Vom 
Scheibenbühl sollen die feurigen, glühenden Scheiben ins 
Tal geschleudert worden sein. Damit wäre ein weitver-
breiteter Volksbrauch auch für Burladingen bezeugt. 

Schrifttum 
Die Deutsche Volkskunde. Von P ro f . D r . Adolf Spanner . Biblio-
graphisches Ins t i tu t . Leipzig 1934. 
Handbuch der Deutschen Volkskunde. Von Wilhelm Preßler . Potsdam 
1938. 
Gebräuche in der Weihnachtszeit . Von P . Theodosius Briemle. Sig-
mar ingen/Fulda . 1962. 

J O H A N N ADAM KRAUS 

Wappenkunde, bloße Spielerei? 

Die Heraldik oder Wappenkunde befaßt sich mit den 
Regeln der Wappenführung und Wappendarstellung und 
deren Geschichte Wappen als Kennzeichen der verschie-
denen Familien seit etwa 1150, besonders der durch Pan-
zerung unkenntlichen Ritter des Mittelalters, haben einst 
eine große Rolle gespielt. Deren Kenntnis ist daher für 
jeden Geschichtsfreund von Bedeutung. Wie ein Wappen 
auch zur Überwindung des sogenannten Toten Punktes 
der Forschung dienen kann, soll folgendes Beispiel aus 
unserer weiteren Heimat zeigen. 

In einer Urkunde von ca. 1220, einem Bericht an den Kai-
ser Friedrich II. von Hohenstaufen über Veräußerungen 
von Königsbesitzungen 2 heißt es u. a.: „Die Vogtei von 
(Königseck)-Wald sei an die Gebrüder von Fronhofen für 
30 Mark Silber vom König Philipp (1198-1208) verkauft 
worden. Friedrich II. selber habe den Ort Pfullendorf 
mit 2 Mühlen und den Vogteien über Hippetsweiler und 
Moos dem Grafen von Heiligenberg veräußert, ebenso die 
Burg Husin mit dem Dorf darunter (castrum Husin cum 
villa sub castro) den Gebrüdern von Ramsberg." Dieser 
Verkauf müßte zwischen 1212 und 1220 getätigt worden 
sein. 

Welche Burg mit Dorf Hausen gemeint war, haben weder 
die Bearbeiter des Wirtembergischen Urkundenbuchs noch 
auch in unseren Tagen der versierte Forscher Karl Schmid 3 

herausfinden können. Letzterer der alle in der Urkunde 
vermerkten Veräußerungen in den Linzgau verlegen will, 
vermutete die Flur Hausen bei Walbertsweiler oder Hau-
sen am Andelsbach4, worin Josef Mühlebach in seiner 
Ortsgeschichte folgte, ohne jedoch Beweise angeben zu 
können. 

Hier ist jedoch die Heraldik im Stande weiterzuhelfen. 
Die genannten Herren von Ramsberg (b. Hattenweiler-
Pfullendorf) führten in gelbem Schild einen schwarzen 
Ram oder Widder auf einem Dreiberg, also ein „redendes 
Wappen" 5. Der gelbe Schild der Herren von Hausen im 
Donautal (unterhalb Beurons) aber zeigte bis zu ihrem 
Aussterben in Preußen 1818 einen roten Widder*. Nun 
weist gleiches Schildbild auf gleiche Familie, wobei Neben-
linien meist leichte Änderungen zur besseren Unterschei-
dung vornahmen. Ich stehe nicht an, hierzu die Änderung 
der Farbe des Widders und die Weglassung des Dreibergs 
zu rechnen; das soll heißen: die ab 1220 vorkommenden 

Herren von Hausen sind Abkömmlinge jener Gebrüder 
von Ramsberg, welche die Burg Hausen vom Kaiser Fried-
rich II. erwarben. Eine Nonne Barbara von Hausen lebte 
im Kloster Laiz, wo im nördlichen Seitenschiff der Kirche 
noch ihr Grabstein zu sehen ist7. Auf dem Stein ist auch 
ihr Verwandter (und mehrere Ahnenwappen) angemerkt: 
Propst Wolfgang von Hausen zu Ellwangen, 1584-1602, 
der dann bis 1613 Bischof von Regensburg war. Als letz-
ter Hausener Herr in unserer Gegend starb Joachim v. H. 
im Jahr 1648. Die Burg auf dem steilen Felsen hoch über 
dem Dorf Hausen links der Donau ist erst 1812 aus Un-
verstand abgebrochen worden. Auf Burg Hausen saß 
schon 1094 ein Landprecht deHusa mit Söhnen Lantprecht 
und Burkart 1100-1134, mit denen die ältere Linie wohl 
ausstarb. Dagegen gehörte der Ritter Ulrich v. Husen 
1256 und die folgenden Glieder (Härtnid als Frater zu 
Salem, Conrad 1290, Burkart 1294 usw.) der von den 
Gebrüdern (Rudolf und Burkart) von Ramsberg abge-
zweigten Linie an 8. 

Nach K. Schmid gingen die in der Urkunde von 1220 
genannten Güter auf den Grafen Rudolf von Pfullendorf 
zurück, der sich gelegentlich auch von Bregenz, Stoffeln 
und obigem Ramsberg schrieb, 1152 und 1156 auch 
„von Swinshoud" heißt (verballhornt! vermutlich 8729 
Schweinshaupten bei Haßfurt). Vor der Heiligland-
fahrt um 1180, von der er nicht wiederkehrte, übertrug 
der kinderlose Graf Rudolf seinen Besitz dem Kaiser Bar-
barossa, und von diesem ging er auf Friedrich II. über. 
Wer die örtlichkeit der Burg Hausen im Donautal be-
trachtet, wundert sich nicht, daß dieses Felsennest einst den 
tatkräftigen Grafen und dann den Kaiser interessierte. 

Anmerkungen: 
1 Wappenfibel , Handbuch der Hera ld ik , 15. Auf l . 1967 (226 Seiten), 

Verl . Degener u. Co. Neustadt /Aisdi . 
2 Gedruckt im Wirtenbergischen UB I I I 1871 und IV 1883. 
3 Kar l Schmid, Graf Rudolf von Pfu l lendorf und Kaiser Friedrich I. , 

Barbarossa, Freiburg 1954. 
4 Schmid, a. a . O. , Seite 297. 
5 v . Albert i , Wüt tbg . Adels- u. Wappenbuch I I , S. 611; Albert Krieger, 

Topogr . Wörterbuch von Baden I I , S. 516. 
6 v . Albert i I , S. 285; Krieger I, S. 870; K . v . Knobloch, Oberbad . 

Geschlechterbuch I, S. 560 f . 
7 Kuns tdenkmäle rwerk , Kreis Sigmaringen 1948, S. 226. 
8 Krieger I , S. 871. 
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HERBERT BURKARTH 

Die Stiftung der Fauler-Frühmesse in Hettingen 

Alte Urkunden eröffnen oft einen kurzen Blick auf per-
sönliche und soziale Verhältnisse vergangener Zeiten, die 
längst vergessen sind. So gab es in den kleinen Städten 
Gammertingen, Hettingen und Trochtelfingen im 14. und 
15. Jahrhundert ein wohlhabendes und einflußreiches 
Bürgertum, das man durchaus an den Patrizierfamilien 
der größeren Städte messen kann. 

Ein Andenken an eine solche Familie ist der Stiftungsbrief 
der Fauler-Frühmesse, der sich im Pfarrarchiv in Hettin-
gen befindet. Am 27. Juni 1478 erfüllte Adelheid Fulerin 
(Fauler) den letzten Willen ihres verstorbenen Mannes 
Claus Metzger: Die Stiftung einer Gottesgabe zur Ehre 
Gottes und des himmlischen Heeres und für die christ-
gläubigen Seelen. Sie stiftete eine Kaplanstelle und ewige 
Meßpfründe für ihre Verwandten und die Seelen der Ver-
storbenen. 

Claus Metzger, der verstorbene Mann der Stifterin, er-
scheint 1465 als Siegler in einer Mariaberger Urkunde. 
Mehr bekannt ist der Gammertinger Schultheiß und 
Richter Heinz Metzger, der zwischen 1431 und 1455 
mehrfach in Urkunden vorkommt. Heinz und Claus 
Metzger führen das gleiche Siegel, waren also wohl Brü-
der oder Vater und Sohn. 

Die gestifteten Güter und Zinse geben nicht nur einen 
Einblick in den umfangreichen Besitz der Familie, son-
dern auch in alte Verhältnisse und Bezeichnungen. Im ein-
zelnen handelte es sich um folgende Güter: Sechs Malter 
Korn aus dem großen Zehnten zu Benzingen, sechs Malter 
Korn und sechs Hühner aus einem Hof zu (Langen-)Ens-
lingen, vierzig Viertel Veesen und Haber aus einem Gut 
zu Feldhausen und Geldzinsen aus einem Haus und der 
Badstuben zu Hettingen. Hinzu kamen noch mehrere 
Grundstücke und Zinsen. Eine Wiese an Langensteig, die 
ölwiese an der Fehla, ein Acker in der Fehla, der am 
Weiher (Fischweiher) liegt. Ein Acker an der Wolfgruben 
beim Tutental. Ein Acker auf Altenbinden, wo der Steig 
gen Gammertingen durchgeht (heute Altenburg, was be-
deutet, daß die Bezeichnung nicht von einer abgegangenen 
Burg herrührt). Zwei Jauchert Acker „uf der Wiese". Eine 
Wiese unter Langensteig (Weg nach Kettenacker und In-
neringen). Eine Wiese im Tal hinter der Burg (Hettingen). 
Zwei Krautgärtlein am Obertor zu Hettingen. Ein halbes 
Fuder Wein aus einem Weingarten in Sipplingen. Korn 
aus einem Gütlein in Ittenhausen. Aus einem Hof in Her-
mentingen 13 Viertel Roggen, 13 Viertel Haber, 3 Pfd. 
Heller, 1 Henne, 1 Huhn, 1 Schulterstück (das scheint ein 
ganzes Erblehen zu sein. Interessant ist auch die Abgabe 
an Roggen, der später hier nicht mehr angebaut wurde). 

Ein Gütlein an der Ahan (Ah, der Berg zwischen Fehla 
und Laudiert). Ein Zins aus Wempellen Garten und eine 
Wiese „under Briegel" (Brühl) an der Laudiert. 

Von dem Erlös dieser Wiese sollte der Kaplan den Altar 
„belichten", d. h. zu jeder Messe zwei Kerzen brennen. 
Aus dem Ertrag des Feldhauser Gutes soll ein Jahrtag für 
die beiden Stifter (Claus Metzger und seine Frau Adel-

heid Fauler) gehalten werden. Die Messe hatte in feier-
licher Form stattzufinden, mit sechs Priestern, nämlich 
vier aus Hettingen, dem Kirchenherren von Hermentingen 
(damals noch Pfarrei) und dem Frühmesser von Gammer-
tingen (St. Michael). Die Stiftungsurkunde wurde vom 

> 
Wappen der Familie Metzger 
deutlich ein Metzgerbeil . 

in Het t ingen. Die Darste l lung zeigt 
A u f n . D r . Burkar th 

Hetlinger Kirchherren Heinrich Bittel, Junker Hans von 
Bubenhofen (Standesherr), Hofmeistern und Schultheiß 
mit Gericht zu Hettingen gesiegelt. 

Wie wir sehen, hatte die Familie nicht nur Besitz in sechs 
Ortschaften und in Sipplingen am Bodensee, sondern auch 
Rechte, wie wir sie sonst nur in den Händen von adeligen 
Herren finden. Mit den Niederadelsfamilien der Lichten-
steiner, Steinhilber, von Pflummern u. a. waren diese 
Bürgerfamilien eng versippt. Eigenartig ist, daß etwa 50 
Jahre später, bei der Übernahme der Herrschaft Gammer-
tingen-Hettingen durch die Herren von Speth, all diese 
bedeutenden Bürgerfamilien ebenso wie die Nieder-
adeligen, völlig verschwunden sind. Es ist anzunehmen, 
daß sie ihren Besitz verkauften und in die Reichsstädte 
zogen. Das mag mit der zunehmenden Beschneidung der 
bürgerlichen Rechte und der Machtzunahme der Standes-
herrschaft zusammenhängen. 

Nach einem Beitrag von J. A. Kraus. 
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HANS PETER MÜLLER 

Die Herren von Wehrstein und Kloster Kirchberg 

Im vorigen Heft der Hohenzollerischen Heimat hat J. A. 
Kraus eine Reihe urkundlicher Nachweise für die Herren 
von Wehrstein geliefert und damit die von L. Schmid 
Weiland angefertigten Regesten beträchtlich erweitern 
können 1. Allerdings wurde dabei unediertes Urkunden-
material des Stuttgarter Hauptstaatsarchivs nicht berück-
sichtigt. So fanden sich in den Beständen des ehemaligen 
Dominikaner-Frauenklosters Kirchberg zahlreiche Urkun-
den aus dem 14. Jahrhundert, die sich auf die Herren 
von Wehrstein beziehen. Diese sollen nun im nachfolgen-
den nachgetragen werden, in der Absicht, das lückenhafte 
Bild, das wir von den Wehrsteinern haben, etwas zu ver-
vollständigen 2. 
Die überkommenen Urkunden zeigen, daß zwischen den 
Herren von Wehrstein und dem seit 1237 bestehenden 
Kloster Kirchberg, das nur wenige Kilometer von Wehr-
stein entfernt liegt, zahlreiche Beziehungen bestanden 3. 
Wir sehen, wie das Adelsgeschlecht dem Kloster verschie-
dene Güter verkauft, den Laienzehnten zu Wilan (Wei-
herhof) und zu Eutingen an Lehensträger des Klosters 
verleiht oder mehrfach als Zeuge auftritt. Aber auch um 
ihr Seelenheil waren die Wehrsteiner bedacht, indem sie 
nämlich Stiftungen ans Seelgerät des Klosters machen um 
damit ihren Jahrtag begehen zu lassen. Neben dem Klo-
ster Stetten dürften Wehrsteiner Frauen wohl auch dem 
Kirchberger Dominikanerinnen-Kloster angehört haben; 
bezeugt ist indes nur eine gewisse Schwester Agnes. 

Regesten: 

1) 1311 Juli 20. Wernher von Werstain siegelt für Konrad 
den Linken von Sulz, der an das Kl. Kirchberg 10 Sch. 
Haller Münze Zins stiftet. (650) 

2) 1323 Januar 19. Wernher von Werstain zeugt für 
Arnold von Tierburg, der seinen Acker an der Mühle zu 
Schlechtenfurt ans Kl. Kirchberg verkauft. (616) 

3) 1324 s. d. Wernher von Werstain und seine Ehefrau 
Adelhaid verkaufen an Kl. Kirchberg ihr Gut zu Hen-
stetten (Weiler unweit Empfingen, heute zu Gemeinde 
Bittelbronn), Gorunges Gut genannt, um 9 Pf. Haller. 
(Siegel des Ausstellers anh.) (388) 

4) Urkunden betr. den Zehnten zu Wilan 4. 
a) 1326 Juli 20. Ungericht, Bürger von Sulz, verkauft an 
das Kl. Kirchberg um 46 Pf. Haller seinen Zehnten zu 
Wila dem Hofe, der Lehen derer von Werstain ist. (696) 
b) 1327 Juli 13. Sigeli der Gute und Berthold der Stahe-
ler, Bürger von Horb, haben sich verpflichtet, dem Kl. 
Kirchberg Lehensträger zu sein für den Zehnten aus dem 
Hofe Wilan. Der Lehen derer von Werstein ist. (697) 
c) 1327 Juli 24. Ritter Konrad von Werstein und sein 
Bruder Wernher von W., Hug von W. und sein Bruder 
Hug, Kirchherren von Werstein, der zweite zugleich Vor-
mund von seines Bruders Johannes sei. Kindern, leihen 
den Zehnten zu Wila dem Hof, welchen Ungericht ans 
Kl. Kirchberg verkauft hat, Sigelin dem Guten und Bert-
hold dem Staheler als Lehensträgern des Klosters (1 be-
schädigtes Siegel anh.) (698) 
d) 1328 April 17. Die Brüder Friedrich, Heinrich und 
Hermann die Guten von Horb verkaufen ihren Zehnten 
aus dem Hofe zu Wilan, der Lehen derer von Werstein 
ist, um 46 Pf. Heller an das Kl. Kirchberg. (700) 

e) 1328 April 17. Ritter Konrad von Werstein und sein 
Bruder Wernher von W., Hug von W. und sein Bruder 
Hug, Kirchherren von Werstein, der zweitgenannte zu-
gleich als Vormund von seines Bruders Johannes sei. 
Kindern, leihen den Zehnten zu Wilan dem Hofe, wel-
chen die Söhne Friedrichs des Guten sei. an das Kl. Kirch-
berg verkauft haben, Sigelin dem Guten und Berthold 
dem Staheler als Lehensträgern des Klosters. (699) 
f) 1328 Mai 2. Sigeli der Gute und Berthold der Staheler, 
Bürger von Horb, verpflichten sich dem Kl. Kirchberg 
Lehensträger zu sein für den Zehnten zu Wilan, der Lehen 
derer von Werstein ist5. (701) 

5) 1327 März 22. Wernher von Werstein ist Zeuge für 
Johann von Dettlingen, der an Burkard Salzfass 6 Sch. 
Heller jährl. Zins und verschiedene Gülten aus seinem 
Eigengut zu Gruol verkauft. (315) 

6) 1332 August 11. Ritter Konrad von Werstain stiftet 
mit Einwilligung seines Bruders Wernher 1 Pf. Heller 
jährl. Zins aus einem Hofe zu Empfingen an Kl. Kirch-
berg als Leibgeding für Schwester Agnes von Werstain 
und nach dem Tod als Jahrtag für den Stifter. (Siegel des 
Ausstellers anh.) (162) 

7) 1335 August 10. Ritter Konrad von Werstain ist zu-
sammen mit Junker Walther von Geroldseck Zeuge für 
Konrad den Irslinger, der an seinen Oheim Heinrich sein 
Gut zu Irslingen verkauft. (S. 730) 

8) 1336 Februar 5. Wernher von Werstain und seine Ehe-
frau Adelhaid verkaufen an das Kl. Kirchberg des Sem-
pels Gut zu Gruorn (Gruol) um 50 Pf. Haller und setzen 
zum Bürgen Berthold den Zimmerer (Heiligenzimmern). 

(318) 
9) 1347 Februar 22. Ritter Konrad von Werstain ist zu-
sammen mit Walther von Geroldseck Zeuge für Werner 
Faulhaber von Sulz, der an Kl. Kirchberg eine Gült aus 
der Mühle zu Renfrizhausen verkauft. (S. 879) 

10) 1349 Februar 9. Konrad der Maiger von Bietenhausen 
verpflichtet sich, dem Kl. Kirchberg jährlich 15 Sch. Tü-
binger zu geben aus dem Gut zu Bietenhausen, welches die 
Brüder Hug und Richard von Werstain als Jahrtag für 
sich an das Seelgerät des gen. Klosters gestiftet haben. (98) 

11) 1363 Juni 5. Schwester Agnes von Neckarburg, Klo-
sterfrau zu Kirchberg, verkauft dem Kloster eine Gült aus 
ihrem Gut zu Ergenzingen. Davon soll man mit 6 Malter 
Roggen Horber Maß den Jahrtag der Schwestern Mecht-
hild von Dettingen und Agnes von Werstain begehen. 

(S. 360) 
12) Urkunden betr. den Eutinger Zehnten 
a) 1368 Februar 9. Hans von Werstain verleiht Contz dem 
Nopnower, Bürger zu Horb, 12 Malter Roggen Maß 
jährl. Gült aus dem Laienzehnten zu Eutingen, den Ulrich 
von Hochdorf hat, als Lehensträger des Kl. Kirchberg. 

b) 1368 Juli 25. Ulrich von Hochdorf, gesessen zu Eutin-
gen, verkauft an das Kl. Kirchberg 7 Malter Roggen Hor-
ber Maß jährl. Gült aus seinem Teil des Laienzehnten 
zu Eutingen, das ein Lehen des Hans von Werstain ist, 
um 122 1/2 Pf. Heller. (276) 
c) 1372 Februar 5. Bentz von Werstain verleiht dem Hor-
ber Bürger Albrecht dem Nopnower als Lehensträger des 
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Kl. Kirchberg 12 Malter Roggen Horber Maß jährl. Gült 
aus dem Laienzehnten zu Eutingen. (Siegel des Ausstel-
lers anh.) 7 (280) 
13) 1372 März 14. Das Kl. Kirchberg beurkundet, daß es 
an Hans von Werstain sei. 36 Sch. Heller jährl. Zins von 
dem Zins aus den sog. Bruder Konrad des Weggers 
Äckern und Wiesen um 36 Pf. Heller verkauft hat und 
daß die 36 Sch. Heller jährl. Zins an das Seelgerät des 
Klosters als Jahrtag für Hans von Werstain und seinen 
Vetter Konrad von Werstain sei. gefallen sind. (770) 

Weitere Nachträge: 

1) 1287 Februar 9. Der Edelknecht Wolfram von Bern-
hausen verkauft an das Kl. Bebenhausen sein Eigen zu 
Plieningen, welches seiner Frau, einer von Werstain (!), 
als Heiratsgut zugewiesen wurde, nun aber durch einen 
Hof zu öffingen ersetzt wird 8. 

2) 1308 Mai 23. Wernher von Werstain verschreibt sich 
zu Haigerloch an Konrad Kegler, Bürger zu Haigerloch, 
um jährl. 2 Pf. Heller aus seinen Gütern zu Gruol für eine 
von diesem um 20 Pf. Heller gekauften Wiese. (1 schad-
haftes Siegel anh.)9 

3) 1369 Mai 24. Bentz von Werstain siegelt zusammen mit 
Graf Friedrich von Hohenzollern dem Jüngern für Adel-
haid die Richin von Tübingen, die dem Vogt der edlen 
Herren von Hohenzollern den Jüngern, einen Acker bei 
der obern Mühle verkauft10. 

4) 1378 Mai 7. Bentz von Werstain siegelt für Hans den 
Schenk von Stauffenberg und seine Gattin Adelhaid von 
Ow, die auf alle Ansprüche an die Weingärten zu Roseck 
und Yesingen verzichten. (Siegel Bertolds mit aufrechtem 
Anker anh.)11 

5) 1386 Juni 6. Bentz von Werstain bürgt zusammen mit 
Bentz von Ow und den Grafen Fritz und Friedrich von 
Hohenzollern für Graf Ostertag von Hohenzollern, der 
seinen Teil von Burladingen und Mayingen verkauft 12. 
Zum Schluß sei noch angemerkt, daß nach der Glatter 
Chronik aus dem 17. Jh. eine gewisse Ertrud, die Tochter 
des letzten Wehrsteiners, sich mit einem Grafen von Nel-
lenburg-Thengen vermält und dadurch die Herrschaft 
Wehrstein an dieses Haus gebracht haben soll13. 

Anmerkungen: 

1 Regesten zur Geschichte der Freiherren von Wehrstein und Isenburg, 
in : Mi t t . Hohz . 10, 1876/77, S. 51 ff. 

2 H S t A Stut tgar t B 462; die eingeklammerten Zahlen geben die je-
weilige Urkundennummer bzw. Seitenzahl des Kirchberger Reper-
toriums an. 

3 s. R . Krauß , Geschichte des Dominikaner-Frauenklos ters Kirchberg, 
in : WVjh . N . F. 3, 1894, S. 290-332. 

4 Der H o f , der zwischen Empfingen und Kirchberg liegt, wi rd erst-
mals 772 im Lorsdier Codex e rwähnt und wird 1254 Eigentum des 
Klosters Kirchberg. Er wird mit Wila, Wilan, Wilon, Weilheimer 
Hof und heute Weiherhof oder Weiherhaus bezeichnet. 

5 Der Zehnte zu Wilan wird 1343 in ein Zinslehen verwandel t und dem 
Kloster gestiftet . (702) = J . A. Kraus N r . 32. 

8 vgl. A. Schilling, Urkunden zur Geschichte des Dor f s Eutingen, in: 
WVjh . 13, 1890, S. 151 f . ; falsch ist die dor t f ü r Urk . N r . 12a 
angegebene Jahreszahl 1378. 

7 Am 21. Oktober 1395 verleiht derselbe an Konrad und Volz von 
Weitingen eine Gül t aus dem Laienzehnten zu Eutingen, ( = J . A. 
Kraus N r . 46). 

8 H S t A Stgt . A 474/1696; abgedruckt bei Dambacher, Urkunden-
Archiv des Klosters Bebenhausen vom 12. und 13. Jh. , in: Z G O R 4, 
1853, S. 102 ff. 

9 H S t A Stgt . A 470/373. 
10 Mon. Zoll . I , N r . 352. 
1 1 H S t A Stgt . A 474/1876. 
12 Mon. Zoll . I, N r . 402. 
1 3 vgl. Hodler , Geschichte des Oberamts Haigerloch, S. 164. 

JOH. WANNENMACHER 

Weisheiten aus unserer heimischen Mundart 
•Sprichwörter und Redensarten 

Im Rahmen dessen, was Volkstum ausmacht, ist neben 
Natur und Umwelt die Sprache wohl die stärkste prä-
gende Macht. Das älteste Glied der Sprache ist die Mund-
art. Sie ist für jeden, der die Heimat liebt, das geistig 
naturhafte Band und enthüllt die Volksseele in ihrer gan-
zen Gemütstiefe und Innerlichkeit. In vielen Jahrhunder-
ten ist sie von unseren bäuerlichen Vorfahren geschaffen 
worden, und ihre Erfahrungen und Weisheiten haben sich 
in ihr als Sprichwörter und Redensarten erhalten und 
wurden von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben. 

So heißt es zum Beispiel in Rangendingen: „A schtrenger 
Gwalt wud (wird) it alt!" Zwei ältere Menschen unter-
halten sich über das Nachlassen der Kräfte. Da meint der 
eine etwas resigniert: „Ma wud halt alt und lot", = läßt 
nach. Weiter hört man: „Voar jedem Haus leit (liegt) a 
Stoa, ischt er it grauß, no ischt er kloa!" Immer wieder 
sieht man, wie eine Generation mit Fleiß und unter 
Opfern aller Art Hab und Gut zusammenhält und ver-
mehrt, aber oft schon in der nächsten Generation erscheint 
einer, der alles wieder mit leichter Hand „naustuat". Das 
Sprichwort sagt dann dazu: „Dr Sparer muaß an Nauser 
(Naustuer) hau.!" Was das Sparen anlangt, sagt die Re-
densart: „Bei da reicha Leut kama 'Spara lerna". Ein 

Trost und zugleich auch eine Mahnung für gute und 
schlechte Zeiten und Begebenheiten liegt in dem vielge-
brauchten Zitat: „'S- bleibt koa Zeit wia se ischt!" Wenn 
zu ersehen ist, wie sich manche, wenn sie zu Posten und in 
Ämter gelangen, trotz gegenteiliger Versprechungen in 
erster Linie „gesund" machen, so heißt es drastisch: „Dr 
Trog bleibt immer dr gleiche, nau d' Säu weaslet". Ein 
anderer hingegen widersteht verlockenden Angeboten 
oder unsicheren Geschäften mit den Worten: „Dr Spatz 
in dr Ha(n)d isch mr lieaber wie Taub uffem Dach." Auch 
einem Uberklugen und Gescheiten gelingt nicht immer 
alles so, wie vorausgeplant und vorausberechnet. Unvor-
hergesehen läuft das Vorhaben in eine andere Richtung, und 
der erhoffte Erfolg bleibt aus. Dann heißt es im Sprich-
wort mitunter etwas schadenfroh: „Au dr gscheitesta Katz 
kommt a mol a Maus naus!" Ubernimmt sich jemand in 
seinem Können und Wollen und erleidet dabei völliges 
Versagen, dann hört man: „A Maus hot no (noch) niea 
koa Katz gfressa." Wenn ledige Leute vor lauter Ubermut 
und Gaudi fast platzen, dann zeigt die ältere Generation 
hierfür Verständnis mit der Redensart: „A ledige Haut, 
schreit überlaut." Und: „Wiea ma in da Wald nei schreit, 
so kommts wieder raus." Der Ton macht die Musik, heißt 
es im Hochdeutschen. 
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Wenn Spiel und Freiheit bei Kindern in Ausgelassenheit 
und Streit ausarten, dann greifen die Eltern ein, brechen 
das ungute Tun ab mit den Worten: „'S ischt alles nau a 
Weile schö(n)"! Wiederum heißt es: „Ama bissige Hond 
soll ma zwoa Stücker Brot nawerfa"! soll ihn also durch 
Güte bezwingen. Andererseits hört man: „De kleinschta 
Grotta händ am maischta Gift." Auch für das Essen hat 
der Volksmund treffliche Erkenntnisse wie: „Habermuas 
geit an starka Fuaß." Schelmisch und humorvoll zugleich 
heißt es bei anderer Gelegenheit: „Kraut füllt da Buaba 
d' Haut und da Mädle d' Saumäge." Und ein Fleischlieb-
haber meint: „Lieaber a Laus em Kraut - als gar koa 
Fleisch." Gibt sich die Gelegenheit, etwas günstig und 
leicht zu erwerben, wird dies so bestätigt: „Ma ka nau 
schneida, wenn Ernt ischt." Ärger, Verdruß oder sonstige 
Unannehmlichkeiten sieht man dem Betreffenden an und 
fragt dann in der Mundart so: „Was ischt dir übers Le-
berle krocha"? oder „Mo (wo) druckt di (dich) dr Schuah?" 
Wenn einer faustdick lügt, sagt die Mundart:" Dear lugt 
wia druckt", oder „was der zemma lugt, goht uf koa 
Kuahhaut". Geschwätzigkeit wiederum wird so bewertet: 
„Wear viel schwätzt, dear lüagt viel." 
Die Arbeit und das Schaffen werden ebenfalls mit ste-
henden Redensarten bedacht. Findet einer vor lauter Ar-
beit Tag und Nacht keine Ruhe, dann sagt man: „Dear 

schaffet wiea an Gaul." Wer es aber mit der Arbeit gerade 
nicht so wichtig nimmt, der begründet es mit den Worten: 
„Vom viela Schaffa verrecket d' Roß." Von einem alten 
Mann kann man nicht mehr allzuviel verlangen, denn 
„A alter Ma isch koa D Zug." Leute, die über ihre Ver-
hältnisse anschaffen, leben und damit nicht selten in eine 
drückende Lage geraten, denen sagt man: „Ma muaß sich 
no (nach) der Decke strecken." Wenn jemand zu oft, seine 
Stellung, seinen Arbeitsplatz oder seinen Ort wechselt, nur 
um immer noch mehr erreichen zu können, dann meint der 
Volksmund sehr zutreffend: „Viel Rutscha geit (gibt) 
blaide (dünne, schadhafte) Hosa." Einer älteren Bäuerin 
starb plötzlich ihr Mann weg und bald hernach ihre ein-
zige, erwachsene Tochter. Darnach befragt, welcher Sterbe-
fall nun am schmerzlichsten gewesen wäre, antwortete sie 
seufzend: „Man sagt, dr Ma(nn) goht vo dr Seita, und 's 
Kind goht vom Hearza." 

Hohenzollern gehörte nahezu 100 Jahre zu Preußen. Erst 
war das Verhältnis nicht besonders herzlich. Allmählich 
aber wandelten sich die Ansichten und Hohenzollern und 
Preußen begegneten sich mit Achtung und Wertschätzung. 
Der mehr gemütliche und bedächtige Schwabe lernte auch 
die Stärken und Schwächen seines Partners kennen. Aus 
dieser Zeit stammt die vielgebrauchte Redensart: „So 
schnell schieaßet Preußa it, se ladet voar." 

GERHARD DEUTSCHMANN 

Die Raumschaft Winterlingen im neuen Zollernalbkreis 

Mit Beginn des Jahres 1973 ist die Kreisreform nach dem 
ersten Gesetz zur Verwaltungsreform vom 23. Juli 1971 
in Kraft getreten. Sie bringt einerseits das Ende der Ho-
henzollerischen Lande und andererseits den Zwang zur 
Neuorientierung für eine Reihe von Gemeinden. Dies gilt 
auch für die Gemeinden Benzingen, Harthausen und 
Straßberg1 aus dem bisherigen Kreis Sigmaringen, die 
nach dem Willen des Gesetzgebers der Raumschaft Win-
terlingen und mit dieser dem neuen Zollernalbkreis zuge-
ordnet wurden. 

Entscheidend für diese Zuordnung waren für den Gesetz-
geber die sog. sozio-oekonomischen und sozio-kulturellen 
Verflechtungen dieser Gemeinden mit dem Ebinger-Tail-
finger Industrieraum. Die stärkere Orientierung nach Nor-
den hin liegt begründet in der Tatsache der Überlegenheit 
der industrie-intensiven Zentren am Nordrand der Alb 
gegenüber den industriell schwächeren Zonen des Südran-
des an der Donau. So ist es in dieser Zeitschrift am Beispiel 
Trochtelfingen, das schon zum 1. Januar 1971 in den Kreis 
Reutlingen ausgegliedert wurde, bereits aufgezeigt wor-
den 2. 

Andererseits ist diese Tatsache gerade vom Blickwinkel 
der Kreisstadt Sigmaringen angegriffen worden, darge-
stellt und begründet in der damaligen Stellungnahme des 
Sigmaringer Kreistages zum Entwurf des Kreisreformge-
setzes: „Dem Landkreis Sigmaringen zugeordnet werden 
müsse der 8500 Einwohner zählende Verwaltungsraum 
Winterlingen . . . Die wirtschaftlich starken Gemeinden . . . 
seien nach dem Bau der neuen B 463 von Sigmaringen nur 
10 km entfernt3, der Weg nach Balingen dagegen betrage 
im Durchschnitt 30 km. Angewiesen auf den Verwaltungs-
raum Winterlingen, Brückenglied zwischen den Raum-

schaften Stetten akM. und Gammertingen seien weder der 
wirtschaftsstarke Kreis Balingen noch der Verdichtungs-
raum Ebingen-Tailfingen. Das Mittelzentrum höherer 
Stufe verlöre bei einer Wegnahme der Raumschaft Win-
terlingen im Nordwesten auf breiter Front im Bandbereich 
der Entwicklungsachse Balingen-Sigmaringen-Ravensburg 
das notwendige Umland. Die Raumschaft Gammertingen 
wäre mit der Kreisstadt nur durch einen schmalen Schlauch 
verbunden, was einer äußerst unnatürlichen Grenzziehung 
gleichkomme 4. 
Hier wird in der Tat die Problematik der Zuordnung 
sichtbar. Die schwächste Stelle des neuen Kreises Sigma-
ringen ist zweifellos der mittlere Lauchertraum um Verin-
genstadt, dessen Zentralitätsbestreben mit der Abwande-
rung von Benzingen und Harthausen gescheitert ist. Böse 
Zungen sprechen schon heute von der Todesschlinge, die an 
diesem Flaschenhals um den Kreis Sigmaringen gelegt 
wurde. Gleichwohl gelang es der Kreisstadt Sigmaringen 
mit Mengen, Saulgau, Pfullendorf, Meßkirch, Stetten am 
kalten Markt und Gammertingen gewichtige Verwaltungs-
räume an sich zu binden. In dieser Kette fehlt in der Tat 
nur ein einziges Glied, die Raumschaft Winterlingen. 

Mit der Zuordnung des neuen Kreises Sigmaringen zur 
Region Oberschwaben mit Sitz in Ravensburg aufgrund 
des Regionalverbandsgesetzes erscheint die Rollenvertei-
lung allerdings unter anderem Vorzeichen. Die Albzentren 
Gammertingen und Stetten akM. der Region Oberschwa-
ben zuzuordnen, ist weder glücklich noch plausibel, diese 
Tatsache widerspricht geradezu dem Gesichtspunkt der 
Verwaltungsneugliederung nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten. Was dem Kreis Reutlingen mit der Ausdehnung 
seiner Grenzen über die Albhochfläche bis zur Donau ge-
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lungen ist - der Raum Zwiefalten wurde dem Reutlinger 
Industrieraum und nicht dem oberschwäbischen Kreis 
Biberach zugeordnet - war in unserem Raum nicht zu ver-
wirklichen: die Ausdehnung der Verwaltungsgrenzen bis 
an die wirtschaftlichen Verflechtungsgrenzen, die sich zu-
gleich mit der Donau als natürlicher Grenze decken. 

Dies gilt im besonderen für den Raum Stetten akM., der 
wirtschaftlich genauso mit dem Ebinger Raum verbunden 
ist wie Gammertingen mit Ebingen bzw. Reutlingen. Doch 
scheiterte die sinnvollste Zuordnung letztlich am Scheitern 
eines Zollernalbkreises mit Kreissitz in Ebingen. Der 
Raum Stetten akM. stellte sich zufrieden mit der Kreis-
stadt Sigmaringen als wesentlicher verwaltungs- und ver-
kehrstechnischer Verbesserung gegenüber der bisherigen 
Kreisstadt Stockach 5. Am Beispiel der Gemeinde Frohn-
stetten wird die Problematik der neuen Kreisgliederung 
an der Nordwestecke des Kreises Sigmaringen deutlich: 
Die Kreisgrenze wurde hier von 1 km südlich der Ge-
meinde auf 1 km nördlich der Gemeinde verlegt. Die Ge-
meinde bleibt in ihrer extremen Randlage, die sie nur 
schwerlich durch ihren wirtschaftlichen Kontakt mit dem 
Ebinger Industrieraum auszugleichen vermag. Die Ge-
meinde Schwenningen, bisher Kreis Stockach, jetzt Kreis 
Sigmaringen, mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen 
über Meßstetten zum Zollernalbkreis, kann als adäquates 
Beispiel ebenfalls angezogen werden 8. 

Der Argumentation des Sigmaringer Kreistages von der 
Brückenfunktion der Raumschaft Winterlingen zwischen 
Stetten akM. und Gammertingen ist beizupflichten. Sie ist 
nicht zustandegekommen. Die Winterlinger Raumschaft 
erscheint von Anfang an geschwächt, die Startchancen 
dieses Raumes im Zollernalbkreis sind geschmälert. Hier 
gab es nach der Meinung des Schreibers nur eine sinnvolle 
Alternative: die Erhaltung des ganzen Raumes zwischen 
Ebingen und Sigmaringen, zwischen Gammertingen und 
Stetten akM. und dessen Zuordnung als Gesamt entweder 
zum Kreis Sigmaringen oder zum Zollernalbkreis; im 
Hinblick auf die sozio-ökonomischen Verflechtungen eher 
zum letzteren. Die Integration in die Regionen wird diese 
Frage zwangsläufig wieder aufwerfen. Hier ist die Ver-
waltungsreform auf halbem Weg stehengeblieben. Der 
„Dienst am Menschen", unter dessen Maxime diese Re-
form angepackt wurde, erscheint hier um den Kompromiß 
des gegenwärtig politisch Möglichen geschmälert. 

Der Gesetzgeber hat mit seiner Entscheidung, nur den 
Verwaltungsraum Winterlingen dem Zollernalbkreis zu-
zuordnen, den industriell starken Raum zwar nicht weiter 
gestärkt, dafür aber den wirtschaftlich schwächeren Raum 
weiter geschwächt. 

Der Landtag ging von der Geschlossenheit dieses Raumes 
aus, wenn er von einer „Raumschaft" Winterlingen spricht, 
und doch ist dieser Raum mit Verlaub gesagt in sich noch 
nicht gefestigt. Es mangelt ihm an einem freimütigen und 
unvoreingenommenen Zusammengehörigkeitsgefühl, an 
einer selbstbewußten und glaubhaften Selbstdarstellung, 
am eigenen Selbstverständnis. Die Ursache dieses Um-
standes ist wohl in der Geschichte zu suchen, in der Ge-
schichte der einzelnen Gemeinden: Durch ihre jahrhun-
dertelang unterschiedliche Herrschaftszugehörigkeit war 
ihre Orientierung auch je eine andere, die Entwicklung 
eines homogen gewachsenen Raumes völlig ausgeschlossen. 

Winterlingen, mit ca. 4500 Einwohnern die größte der 
Gemeinden, gehörte zum altwürttembergischen Gebiet des 
späteren Kreises Balingen. Benzingen und Harthausen als 

Sigmaringer Kreisgemeinden zählten ehedem zur Graf-
schaft Veringen und Straßberg bildete zusammen mit 
Kaiseringen und Frohnstetten die geistliche Herrschaft 
Straßberg. Im einzelnen: 
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ragte mit einem fast 9 km langen und kaum 1 km breiten 
Streifen weit in das hohenzollerische Kreisgebiet hinein. 
Als Albgemeinde in einer durchschnittlichen Höhenlage 
von 790-800 m N N fehlten ihr durch die engen Herr-
schaftsgrenzen die natürlichen Nachbarn und der bequeme 
Zugang zum übrigen württembergischen Herrschaftsgebiet 
mit dem späteren Oberamt Balingen. Jedenfalls schon vor 
1387 württembergisch, blieb der Ort nach 1469 dauernd 
bei Württemberg und teilte dessen Geschicke. 1535 wurde 
der Ort nach dem Grundsatz „cuius regio, eius religio" 
reformiert und blieb bis zur Eingliederung von mehr als 
500 Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg 
fast ganz evangelisch. 

Erst der augenscheinliche Autoritätsverlust der Kirchen in 
der heutigen Gesellschaft, ihr mangelndes Uberzeugungs-
vermögen und die damit einhergehende Entfremdung der 
Gläubigen von ihrer Kirchen einerseits, das Aufeinander-
zugehen der beiden großen Bekenntnisse und ihr nunmehr 
gemeinsames Problem- und Zielbewußtsein andererseits 
ermöglichten nun den Abbau der konfessionellen Schran-
ken und Vorurteile. Sie stärken damit die Chancen gerade 
für das bis in unser Jahrhundert verwaltungsmäßig wie 
wirtschaftlich isolierte Winterlingen. Seine zentralörtliche 
Funktion, die ihm vor und nach dem Zweiten Weltkrieg 
aufgrund seiner Industrie und Wirtschaftskraft, aber auch 
aufgrund des Dienstleistungsangebots zukommt, kann nun 
ungehindert wahrgenommen, ausgebaut und weiter ent-
wickelt werden. Hier hat u. a. offenbar die religiöse Bin-
dung lange und weit in die kommunalpolitische Sphäre 
hineingewirkt. 

Benzingen und Harthausen 8, 
die beiden anderen Hochalbgemeinden, waren durch ihre 
Zugehörigkeit zur Grafschaft Veringen zum Laucherttal 
hin orientiert. Beide Gemeinden gehörten seit Ende des 
13. Jh. zur Grafschaft Veringen. Sie kamen bereits 1535 
als österreichisches Lehen mit der Grafschaft Veringen an 
das Haus Hohenzollern, wurden 1827 dem Oberamt 
Gammertingen zugeteilt und kamen 1925 zum Kreis Sig-
maringen. Durch die enge Zusammengehörigkeit der Graf-
schaften Sigmaringen und Veringen - beide waren seit 
1535 durch Personalunion miteinander verbunden - ging 
die Tendenz in Richtung Veringenstadt bzw. Sigmaringen. 
Hier saß der Grundherr, der Gerichtsherr, der Landes-
herr. So konnte sich über Jahrhunderte trotz des Selbst-
behauptungswillens der Albbauern gegenüber ihrer Herr-
schaft 9 ein grundsolider und keineswegs verwerflicher 
Untertanengeist und damit ein ehrliches Zusammengehö-
rigkeitsbewußtsein entwickeln. Dieses „Bekenntnis zur 
Obrigkeit" wurde auch auf die Nachfolgeverwaltung des 
Landkreises übertragen und wurde selbst durch die auf-
kommende Industrie nach dem Zweiten Weltkrieg und 
die wirtschaftliche Kontakte zur württembergischen Nach-
barschaft Winterlingen und Ebingen nicht wesentlich er-
schüttert. 

Straßberg und Kaiseringen 10 

bildeten zusammen mit Frohnstetten auf der westlichen 
Talseite der Schmeie die geistliche Herrschaft Straßberg, 
die bis zum Jahre 1803 zum freiweltlichen, gefürsteten 
Damenstift Buchau gehörte. Nach dreijähriger Zugehörig-
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Straßberg um 1699 
(mit freundlicher Genehmigung des Thorbedce Verlags) 

keit zum Hause Thum und Taxis fiel die Landeshoheit 
1806 an Hohenzollern-Sigmaringen und 1837 schließlich 
wurden die Gemeinden zollerisches Eigentum. Der selb-
ständige Herrschaftsbezirk, dazu die abgeschlossene Tal-
lage haben bei den Bewohnern gleichwohl das Selbstbe-
wußtsein gestärkt, zumal die Fürstäbtissinnen von Buchau 
die Dorfschaften im Jahre 1625 in eigenständige Verwal-
tung nahmen und nach ihrem Vermögen ausbauten und 
unterstützten. Die Buchauische Herrschaft richtete den 
Blick nach Süden. Diese Orientierung blieb mit der zol-
lerischen Nachfolge erhalten. Zwischen 1837 und 1854 
war Straßberg Sitz eines eigenen Oberamtes, Verwal-
tungsmittelpunkt für Kaiseringen, Frohnstetten, Blättrin-
gen, Storzingen, Ober- und Unterschmeien und die Ex-
klave Thiergarten. Uber das Oberamt Gammertingen kam 
Straßberg dann 1925 zum Kreis Sigmaringen. 

Im Gegensatz zu den anderen zollerischen Gemeinden der 
Raumschaft Winterlingen hat sich aber gerade in der Ge-
meinde Straßberg mit der Industrialisierung frühzeitig 
eine Neuorientierung vollzogen, die nun mit der Kreisre-
form auch ihren verwaltungsmäßigen Segen erhält. Die 
Gemeinde, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Ebingen, 
hatte verhältnismäßig früh Kontakt und Anteil an der 
Industriealisierung in der württembergischen Nachbar-
schaft, zunächst mit starker Auspendlerbewegung nach 
Ebingen und nach 1945 mit selbständiger Industrieentfal-
tung n . Der Bürger zog seine Konsequenz daraus, etwa 
nach dem Motto: nach Sigmaringen auf's Amt, nach Ebin-
gen zur Arbeit! Mit der vollzogenen Kreisreform fällt 
diese zwiespältige Rolle für die Straßberger weg, und der 
Blick wendet sich nach Norden zum industriestarken Ebin-
gen mit seinem breitgefächerten Arbeits-, Einkaufs- und 
Dienstleistungsangebot. 

Ein weiterer Grund für das zögernde Zusammenfinden der 
Raumschaft Winterlingen liegt wohl in der Mentalität des 
einheimischen Bewohners begründet. Wie wohl allen bo-

denständigen Albbauern eignet ihm ein gewisser Hang 
zum Konservativen und damit zur Skepsis gegen Refor-
men jedwelcher Art. Dieser Charakterzug wird in der 
Straßberger Ortschronik treffend bestätigt: „Der Straß-
berger Bauer ist mit wenigen Ausnahmen streng konser-
vativ, fleißig und sparsam, zäh hängt er am Altherge-
brachten, er ist mißtrauisch gegen jede Neuerung; selbst 
wenn Nutzen und Vorteil in die Augen springen, weicht 
das Vorurteil nur langsam. Seine Ersparnisse legt er sicher 
an, er ist kein Freund von großen, gewagten Unterneh-
mungen 12." 

Hier ist wohl mit ein Grund zu suchen, daß die nunmehr 
vollzogene Kreisreform in allen beteiligten Gemeinden 
aus dem zollerischen Bereich nicht mit Begeisterung und 
überstürzender Freude gefeiert wurde. Die Haltung ist 
eher abwartend und kritisch, selbst wenn von der obigen 
Zeichnung des konservativen Älblers aufgrund des sicht-
baren Strukturwandels der Bauern- zu Arbeiterwohnge-
meinden kräftige Abstriche zu machen sind. Dieser Um-
stand erhellt wohl auch das Bestreben der einzelnen Ge-
meinden, ihre Selbständigkeit zu bewahren, ja zu vertei-
digen bis der Gesetzgeber es anders befiehlt. 

Die kommunalen Aufgaben des Verwaltungsraumes Win-
terlingen sind sicher im neuen Zollernalbkreis nicht leich-
ter zu lösen, selbst wenn man von einer gewissen Einheit-
lichkeit und Einräumigkeit der Verwaltung ausgehen 
kann und die überholten und lästigen Verwaltungsgren-
zen alter Herrschaftsbezirke gefallen sind. Es wird gerade 
für den Winterlinger Raum im neuen Kreistag des Zol-
lernalbkreises nicht leicht sein, sich Gehör zu verschaffen, 
auf die anstehenden Probleme aufmerksam zu machen, 
denn dieser Raum kann sicher nur mehr mit zwei Vertre-
tern in diesem Gremium rechnen, die u. U. noch verschie-
denen Fraktionen angehören und von ihren Parteien her 
gebunden sein werden. Bislang stellte dieser Raum immer-
hin 5 Vertreter, 3 im Sigmaringer und 2 im Baiinger 
Kreistag. Auch hier muß an den größeren Kreis der ent-
sprechende Tribut gezollt werden. Und das gerade in 
einer Zeit der anstehenden Integration, in der eine Reihe 
von Aufgaben für diesen Raum zu lösen sind. 

Hier ist zunächst einmal die Frage des Bildungsangebots 
aufzugreifen. Gerade die Gemeinde- und Kreisreform zielt 
ja nicht nur auf eine Gleichartigkeit, sondern auf eine 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und 
Land 13. Die Gemeinden Benzingen und Harthausen haben 
sich in weiter Voraussicht bereits 1967 bzw. 1968 ent-
schlossen, ihre Hauptschüler in die Hauptschule nach Win-
terlingen zu schicken und haben nicht irgendeinem Provi-
sorium innerhalb der alten Kreisgrenzen zum Nachteil 
der Schüler das Wort geredet. Die Richtigkeit dieses da-
mals mutigen Schrittes bestätigt sich nun immer mehr. 
Winterlingen selbst tut das seinige, um gleichwertige Bil-
dungschancen zu schaffen. Zur Zeit ist ein Realschulprojekt 
mit Turn- und Schwimmhalle im Entstehen, das bei einem 
Bauvolumen von ca. 7 Millionen DM Schulräume auf 
weite Sicht schafft. Straßberg hat selbst nach der Einglie-
derung der Kaiseringer Grundschule immer noch Sorge 
um den Bestand der einzügigen Hauptschule, deren Ver-
bleiben am Ort wesentliches Ziel der Gemeinde bleiben 
wird, zumal durch den Schulhausneubau von 1964 aus-
reichend Schulraum zur Verfügung steht. Auf dem Sektor 
des Sonderschulwesens ist bislang noch recht wenig ge-
schehen. Diese Aufgabe harrt der Lösung, wenn auch hier 
gleiche Bildungschancen verwirklicht werden sollen. 

wird fortgesetzt 
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JAKOB BIZER 

Zur Geschichte der Exklave Mägerkingen 

Die Eingliederung Trochtelfingens in den Kreis Reutlin-
gen und das damit in Verbindung stehende Verschwinden 
der Exklave Mägerkingen geben Anlaß zu einer kurzen 
geschichtlichen Betrachtung. 
Im Jahr 1316 kam die Herrschaft Trochtelfingen, zu der 
auch Mägerkingen und Hausen an der Laudiert gehörten, 
als Heiratsgut von Eberhard I., Graf von Württemberg, 
an seinen Tochtermann Heinrich, Graf von Werdenberg. 
Die Werdenberger residierten nun über 200 Jahre lang in 
Trochtelfingen. 
Wie Mägerkingen aus der Herrschaft Trochtelfingen her-
ausgelöst und württembergisch wurde, ist urkundlich nicht 
belegt. Immerhin bezeugt das Lehenbuch Eberhard des 
Greiners schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
lehensherrliche Rechte über einzelne Güter in Mägerkin-
gen. Hans von Rechberg verkauft 1447 seine Herrschaft 
Gammertingen an Ulrich von Württemberg. In diese Herr-
schaft gehören auch einige Eigenleute zu Mägerkingen, 
darunter der Amtmann. Wenn dann laut Uracher Lager-
buch von 1454 die Gült und das hiesige Gericht zu Lich-
tenstein (bei Neufra), einem württembergischen Vasallen, 
gehören - dasselbe gilt von Hausen an der Lauchert - , so 
dürfte die Zugehörigkeit der beiden Orte zur Grafschaft 
Urach kaum zu bezweifeln sein. Dazu gesellt sich ein bis 
heute nicht aufgerufener Zeuge: Ein uralter, großer, vier-
kantiger Grenzstein. 
Nordwestlich vom Ort, zwischen Eurings- und Schwen-
kertsberg stoßen vier Markungen zusammen: Hausen/L., 
Hörschwag, Mägerkingen und Trochtelfingen. Dieser 
Punkt wurde schon im 15. Jahrhundert durch besagten 
Grenzstein markiert. Auf drei Seiten desselben sind, heute 
noch deutlich zu sehen, die Wappen der drei hier zusam-
menstoßenden Grafschaften Urach, Werdenberg und Zol-
lern eingemeißelt: für Urach das Hifthorn, für Werden-
berg die dreizipfelige Fahne, für Zollern der gevierte 
Zollernschild. Da die Ortsherrschaft zu Hörschwag von 
den Erben der Herren von Holstein im Jahr 1474 an Zol-
lern überging und da 1482 die Grafschaften Urach und 
Stuttgart im Münsinger Vertrag wieder vereinigt wurden, 
dürfte das Alter des „Dreigrafensteins" festliegen und 
damit auch die Zugehörigkeit der Uracher Amtsgemein-
den Hausen und Mägerkingen zur Grafschaft Württem-
berg. 
Während der Vertreibung Herzog Ulrichs aus seinem 
Land (1519-1534) hatten die beiden Orte in Hanns Bosch 
aus Mägerkingen einen gemeinsamen Schultheißen. Nach 
der Rückkehr Herzog Ulrichs im Jahr 1534 führte dieser 
in Württemberg die Reformation ein. So wurden Hausen 
und Mägerkingen protestantisch, während die Nachbar-
orte ringsum, unter anderen Herrschaften lebend, bei 
ihrem seitherigen Bekenntnis blieben. 

Anfangs des 19. Jahrhunderts hat sich im Zuge der 
napoleonischen Flurbereinigung unsere Exklave durch 
Säkularisation der Klosterherrschaft Bronnen/Mariaberg 
vergrößert. 
Die „jenseits der Alb und vom Königreich ganz abgeschnit-
tene" Lage brachte der Bevölkerung viele Unannehmlich-
keiten, sei es die Ferne der Amtsstätte Urach (von 1450 
bis 1808) und Reutlingen (ab 1808 bis heute), sei es das 
ringsum liegende, zollpflichtige Ausland. Zu letzterem ein 
paar Beispiele. Im Ruggerichtsprotokoll vom Jahr 1724 
lesen wir u. a.: „Nachdem Schultheiß und der Bürgermei-
ster sich unterstanden haben, einen ausgesetzten Weinkauf 

Grenzstein bei Mägerkingen. Beschreibung nebenstehend 

in dem Kloster Mariaberg zu vertrinken, mithin ihren 
Dorfwirt prästeniert und das herrschaftliche Umgeld und 
Accis geschmälert und wider dieses oberamtliche Verbot 
gehandelt, ihre Gemeindezechen allhier im Wirtshaus und 
nicht außer Lands anzustellen gehandelt, deshalb Strafe 
3 Gulden und 15 Kreuzer, und sollen sie sich desgleichen 
nimmer gelüsten lassen." Ein anderes: 1726 hat Wirt Bez 
Dachplatten in Mariaberg geholt und dieses dem Zoller 
nicht angezeigt, deshalb Strafe 3 Gulden 15 Kreuzer. Ein 
drittes: Laut Gemeindeprotokoll wird Georg Hipp den 
21. Januar 1809 von dem Landdragoner (Zollreiter von 
Pfullingen) angezeigt, weil er 2 Scheffel Salz unverzollt 
von Trochtelfingen hier eingeführt hat. Das Salz wird 
konfisziert und pro Scheffel 45 Kreuzer Strafe zudiktiert. 
1821 bat die Bürgerschaft um Beseitigung der lästigen 
Zollabgaben, da Mägerkingen ganz vom Land abgeschnit-
ten und von Heching'schen und Hohenzollernschen Gebie-
ten ganz umgeben sei. Die Bitte hatte Erfolg. Und doch, 
nach einem Erlaß vom 25. 3. 1859 war es Mägerkingen, 
Hausen und Bronnen nicht gestattet, ihren Salzbedarf von 
dem nahen Gammertingen zu beziehen, sondern das Koch-
salz von der Saline Sulz, das Steinsalz von der Faktorei 
Reutlingen zu holen. 

Die Zeiten haben sich geändert, aber die Exklave blieb, 
und einige Eigenheiten dazu. Landratsamt und Amtsge-
richt liegen in der Kreisstadt, Finanz- und Arbeitsamt 
aber in Sigmaringen. 
Als ab Mitte der 50er Jahre die drei Exklavengemeinden 
wiederholt den Kreisen Hechingen bzw. Sigmaringen zu-
geteilt werden sollten, setzten sich Bevölkerung und Ver-
waltung unter Hinweis auf die festen Bindungen an den 
Wirtschaftsraum Reutlingen erfolgreich zur Wehr. Im 
Zuge der jetzt vom Landtag beschlossenen Kreisreform 
wurde Trochtelfingen aus dem Kreis Sigmaringen heraus-
gelöst und dem Kreis Reutlingen zugeteilt. Damit ver-
schwindet auch die Exklave, ein mittelalterliches Über-
bleibsel, das über fünf Jahrhunderte hinweg dem nachbar-
lichen Zusammenleben und Zueinanderfinden oft nicht 
dienlich war. 
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WALTHER FRICK 

Sigmaringen hat jetzt ein Häuserbuch 

30 Jahre lang hat sein Verfasser, Dr. Alex Frick, daran 
gearbeitet. 
Dem Schreiber dieser Zeilen hat sein Vetter, der bekannte 
Tettnanger und zugleich Sigmaringer Heimatforscher Dr. 
Alex Frick, gerade vor dem Druck dieses Heftes, zwei 
maschinengeschriebene Bücher übergeben, die die Bände 1 
und 2 des „Sigmaringer Häuserbuches" darstellen. Mir 
war seit Jahren bekannt, daß Alex Frick daran arbeitete, 
und wenn ich ihn sah, stupfte ich immer daran herum, 
wann es wohl einmal fertig sein werde. In Wahrheit ist es 
auch jetzt nicht fertig, denn ein 3. Band, von 1820 herauf, 
ist in Vorbereitung. Die beiden ersten Bände umfassen 
materiell die Häuser der mittelalterlichen Stadt, wie sie 
zum Beispiel im Anhang zu Dr. Mezlers „Topografie der 
Stadt Sigmaringen" um 1800 gezeichnet ist; zeitlich um-
fassen die beiden Bände die frühesten faßbaren Unterla-
gen, die in das 15., meist in das 16. Jahrhundert fallen, 
bis etwa zum Beginn des Biedermeier. 

Die beiden Bände wird das Staatsarchiv in seiner Eigen-
schaft als Hüterin auch des Stadtarchivs Sigmaringen in 
Obhut nehmen, wovon ich dieser Tage Herrn Dr. Eugen 
Stemmler Mitteilung machte. Dr. Stemmler bezeichnete 
mir gegenüber die Arbeit als aus zwei Gründen hochbe-
deutsam. Erstens gibt es in seinem Bereich - also in Süd-
württemberg-Hohenzollern - wenig Vergleichbares. Dr. 
Stemmler teilte mit, daß es zwar Häuserbücher von 
Städten wie München gibt, teils auch nur Stadt-
teil-Häuserbücher. Außerdem gibt es, auch von den klei-
neren Städten unseres Regierungsbezirks Bürgerbücher, 
Geschlechterlisten. Sie sind aber, auch von der Anlage her, 
etwas Anderes. - Zweitens aber sind die erwähnten Groß-
stadt-Häuserbücher durchweg von Historikern geschrie-
ben worden im Hauptberuf und im Auftrag der Städte. 
Dr. Fricks Arbeit sei, als die eines Nichthistorikers und 
außerdem noch nicht einmal am Ort wohnend, umso höher 
zu bewerten. 

Den Anstoß gab dem Verfasser des „Häuserbuches" wohl 
schon der Neubau des Sigmaringer Rathauses 1926/27, 
für den er einen historischen Artikel in der Festschrift 
verfaßte. Dieser Artikel ist auch im „Häuserbuch" ent-
halten, zumal das Rathaus selber schon ein historisches 
Haus - oder doch besser gesagt: ein histroischer Platz - ist, 
an dessen Stelle einmal mehrere Häuser standen. In den 
nachfolgenden Jahren bis zum zweiten Weltkrieg hat der 

Verfasser immer mehr Material zusammengetragen, aber 
auch seinen Beruf als Zahnarzt ausgeübt, eine Familie ge-
gründet, Kinder aufgezogen, dem Roten Kreuz als Kreis-
vorsitzender gedient, sich um die Montforter Geschichte 
gekümmert, die Tettnanger Fastnacht geschaffen, alles 
Dinge genug, die einen Mann jahrzehntelang durchaus be-
schäftigen können! 

Diese ungeheure Fleißarbeit - das ehrende Prädikat sei 
mir trotz großer verwandtschaftlicher Nähe nachgesehen -
ist zum Ersten ein Verzeichnis aller Häuser beider Vor-
städte und des Bereiches zwischen dem „Bären" und der 
Bilharz-Apotheke, zwischen dem Runden Turm und der 
jetzigen Metzgerei Sorg-Beck. Sie zählt alle Besitzer auf, 
soweit sie urkundlich belegt sind; ferner sind verzeichnet 
Abgang, Leerstehen, Feuersbrunst, Abbruch und Wieder-
aufbau, Erbgänge, Teilungen usw. Und weil diese Arbeit, 
sozusagen ihrem Skelett nach ein solcher Katalog ist mit 
tausenden von Einzeldaten und -namen, ist sie zugleich 
auch ein kulturgeschichtlicher Spiegel. Aus den Notizen 
geht nämlich hervor so Verschiedenartiges wie die Anzahl 
Räume, mit der eine Einzelperson oder eine Familie aus-
kam, die Belegung einzelner Häuser, die Preise für Grund-
stücke, die Geschichte der Zu- und Abwanderung aus der 
Stadt, die Straßenführung, die Bauart mit Stein oder Holz 
und hunderterlei mehr. Und es ist natürlich umsomehr 
herauszulesen, je mehr heimatkundliche Kenntnisse der 
Leser hat; ich stelle mir vor, daß die Koryphäen in Ho-
henzollern demnächst mit Vergnügen sich im Staatsarchiv 
zum Lesen in diesen beiden Bänden hinsetzen werden. An 
den Druck kann leider nicht gedacht werden, die Kosten 
würden in gar keinem Verhältnis zu der doch sehr be-
grenzten Zahl der mutmaßlichen Verkaufsexemplare ste-
hen, und wer wird das bezahlen wollen? Aber wenn schon 
nicht gedruckt werden kann, so vielleicht nachgeahmt. 

Gerade Hohenzollern hat so kleine Städte - Haigerloch, 
Hettingen, Veringenstadt zum Beispiel - und fast-
städtische Gemeinwesen von kleinem Zuschnitt - man 
denke an Ostrach - daß Heimatforscher auch dort ein 
Häuserbuch erstellen könnten. Es würde kaum mehr als 
60 oder 70 Häuser betreffen, vor dem 19. Jahrhundert. 
Solche Häuserbücher wären eine wertvolle Bereicherung 
und ein wirkliches Neuland in Hohenzollern, so wie die 
beiden ersten Bände des nun fertigen Werks von Alex 
Frick es sind. 

Herrschaft Glatt 

Die Herrschaft Glatt befand sich bis um 1800 im Besitz des 
Klosters Muri (Schweiz). Die dort erhaltenen Archivalien 
befinden sich laut Mitteilung unseres Landsmannes H. H. 
Josef Schülzle aus Burladingen heute im Aargauer Kan-
tonsarchiv in CH-5000 Aargau, wo sie der Auswertung 
harren: Nr. 6113: Register zu den Schriften der Herr-
schaft Glatt (1433-1793), Dießen (1501-1793), Dettensee 

(1459-1790), Neckarhausen (1350-1756), Dettingen 
(1706-1785); ferner Nr. 6114: Regulierung der Pfarrei 
Glatt 1718. Nr. 6115: Pfarrei Glatt, Kirchenrechnungen 
1719-1732, 1802-1803. Nr. 6116: Herrschaften am Nek-
kar: Dettensee, Dettingen, Dettlingen, Dießen . . Glatt . . 

Anleihe des Hauses Fürstenberg 1620-1835, Dettensee 
1729-1799, Dettingen 1751-1765, Dießen 1800-1801, 
Glatt 1756-1803, Neckarhausen 1743-1799. Kraus 
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J O H A N N ADAM KRAUS 

Aus Neckarhausens Vergangenheit 

Uber das Dörflein Neckarhausen, einer Teilgemeinde von 
Betra, hat F. X. Hodler in seiner Geschichte des Oberamts 
Haigerloch 1928 nur wenig berichtet. Dagegen behandelte 
Theodor Schön schon 30 Jahre früher ziemlich eingehend 
die Herren dieses Weilers von 1350 an bis zum Ubergang 
an Hohenzollern 1803 leider ohne Quellenangaben. Am 
20. Dezember 1350 kaufte Lutz (Ludwig) von Lichten-
stein mit seinen Söhnen Dietrich und Heinz das Gut 
Neckarhausen („Husen") mit Haus, Hofstatt, eingesesse-
nen Leuten, Äckern, Wiesen, Holz, Feld, Wasser und 
Weide um 420 Pfund Heller von Albrecht dem Pfäler und 
dessen Schwester Agnes, welche alles von ihren Eltern 
geerbt hatten. Die seit 1187 vorkommenden Herren von 
Lichtenstein kamen von ihrer Doppelburg dieses Namens 
bei Neufra an der Fehla, ein Zweig saß auch auf dem 
Felsennest bei Hönau ob der Echaz. Die Pfäler dagegen 
gehen auf die Burg Pfälen im Eisachtal bei Urach (Würt-
temberg) zurück, und saßen zeitweise in Rottweil. Wie sie 
in den Besitz von (Neckar-)Hausen kamen, scheint nicht 
bekannt zu sein. 
Die ältesten Herren, die sich von unserem Hausen am 
Neckar schrieben sind nur sporadisch bezeugt. Der erste 
ist jener Ruotmann von Husin, der unter den Gründern 
des Klosters Alpirsbach im Schwarzwald an erster Stelle 
neben Adelbert von Zollern und dem Grafen Alwig von 
Sulz im Jahre 1095 genannt ist2. Lange Zeit war man 
mit der Zimmerischen Chronik von 1566 der Ansicht, mit 
diesem Herkunftsort Husin sei Hausach im Kinzigtal ge-
meint gewesen. Hans Harter hat jedoch in zwei tiefschür-
fenden Aufsätzen 3 nachgewiesen, daß es in damaliger Zeit 
gar keinen Adel von Hausach gab und Ruotmann nur von 
Hausen am Neckar benannt sein könne. Er untersuchte 
auch die Reihenfolge, in der die Stifter aufgeführt sind. 

Graf Alwig von Sulz dürfte als Graf jener Gegend, der 
dem Grafenhaus der Zollern angehörige Adelbert von 
Zollern als Wohltäter genannt worden sein. Ruotmann 
scheint den Hauptteil des Geländes zum Kloster beige-
steuert zu haben und gehörte vermutlich dem geistlichen 
Stande an, weswegen er an erster Stelle steht, also vor den 
Grafen4 . Er könnte identisch sein mit einem Kleriker 
Ruotmann von „Stoffeln", (o. i. der heutige Florianberg 
bei Metzingen), einem Herrn, der um jene Zeit das Kloster 
Hirsau beschenkte. Ein späterer Guntram von Husen, 
Neffe eines Klerikers Heinrich von Ow ums Jahr 1120 
wird ebenfalls nach Neckarhausen gerechnet. Er war nach 
Harter wohl identisch mit dem „nobilis vir Guntram", 
der zwischen 1133 und 1137 sein Gut zu Husen und Bethe-
rane, also Neckarhausen und dem nahen Betra, dem Klo-
ster Reichenbach vermachte 5. Hier in Hausen dürfte die 
später genannte Mühle entstanden sein. Dieser Guntram 
de Husen wird noch im Jahre 1143, als Zeuge einer 
Schenkung an Reichenbach erwähnt6. Zwischen diesem 
Geschlecht von Husen und den weitverbreiteten Herren 
von Ow (Niedernau) scheint ein Zusammenhang zu be-
stehen. Harter möchte auch den Guntram de Egesteige 
(Aistaig, oberhalb von Sulz a. N.), der um 1100 als letzter 
Zeuge des Alpirsbacher Gründungsberichtes überliefert ist, 
mit diesem Guntram von Husen gleichsetzen, der mög-
licherweise beim Eckwald in Fischingen seinen Sitz gehabt 
habe. 
Im 13. Jahrhundert saß auf der Burg zu Neckarhausen 
(oberhalb der heutigen Ulrichskapelle) eine Ritterfamilie, 
ohne daß wir wissen, ob sie mit den früheren Bewohnern 

verwandt war. Am 2. Mai 1228 lesen wir von einem 
Ritter N. dem Molendinator („Müller") von Husen. Er 
war neben den hochadeligen Brüdern H(ugo) und Richard 
von Wehrstein (bei Fischingen) mit den Rittern Fr(iedrich) 
Schenk von Nagold und Dietrich von Haiterbach und 
anderen Nichtrittern Zeuge, als Berthold der Ungericht 
von Sulz sein vom Kloster Stein am Rhein zu Lehen ge-
hendes Zehntrecht zu Rexingen gegen eine jährlich Frucht-
gilt den Johannitern zu Rexingen überließ 7. Auch am 
1. April 1246 finden wir im nahen Empfingen, dem für 
Hausen zuständigen Pfarrort, wieder den Ritter Cunrad 
von Husen (identisch mit dem Molendinator!) als Zeugen 
für Hugo von Wehrstein8. Dieser Ritter Konrad war 
1277 tot. Am 24. Februar dieses Jahres erfahren wir aus 
einer zu Horb ausgestellten Urkunde des Klosters Kirch-
berg, er habe, als er noch lebte, dorthin einige Güter ge-
schenkt und aus deren Einkünften in die Pfarrkirche von 
Empfingen (seinem vermutlichen Begräbnisort) ein Licht 
gestiftet, über dessen Unterhaltung sich Streitigkeiten er-
gaben. Damals wurde nun vor dem Notar des Pfalzgra-
fen von Tübingen entschieden: Solange die Laienschwester 
Hylla (Hilda) dort im Kloster am Leben ist, soll letzteres 
ihr von den Gütern, die Ritter Konrad von Husen stif-
tete, jährlich 4'/2 Tübinger Schilling geben. Nach ihrem 
Ableben jedoch soll aus dieser Summe ein ewiges Licht, 
das auch bei Nacht brennt, vom Kloster mit ö l unter-
halten werden. Zeugen waren: Dekan Albert von Sulz, 
Dekan H(einrich) von Empfingen, der Priester Berthold 
Mundus (Rein), der Vizeleutpriester Götze von Nordstet-
ten, die Ritter Volmar von Haiterbach, Petrus von Det-
tingen und Ritter Conrad von (Neckar-)Hausen (offenbar 
der jüngere), ferner Albertus Gemach, Sifried Sigeli, 
Burkart von Rangendingen und der Kirchberger Kloster-
bruder Walter 9. Dieser (jüngere) „Ritter Cunrad molen-
dinator de Husen" ist auch am 24. Juni 1280 Zeuge für 
den edlen Johann von Wehrstein, der im nahen Horb 
wegen seiner Schulden den Johannitern zu Rexingen einige 
Eigenleute verkaufte10. Um dieselbe Zeit wird Ritter 
Konrad von Husen mit seiner Gattin Agnes erwähnt, weil 
diese vom Kloster Reichenbach ein von ihrem Mann auf-
gelassenes Lehen gegen jährliche 4 Schilling auf Lebens-
zeit zugesagt erhält. Nach beider Tod fällt das Lehen ans 
Kloster zurück und zum Jahrtag des Ritters soll jeder 
Klosterbruder (Mönch) 1 Maß Wein erhalten Den Bei-
namen molendinator oder Müller haben diese Herren 
wohl von ihrer Mühle zu Hausen am Neckar erhalten. 

Am 5. Januar 1282 beurkundet nämlich Ritter „Conradus 
genannt molendinator de Husen" die Beilegung seines 
Streites mit dem Kl. Reichenbach um die Mühle zu Hu-
sen. Das Kloster überließ die Mühle seinem Neffen Kon-
rad auf Lebenszeit, wofür er zur Fastenzeit und am Mar-
tinifest Fische im Wert von 5 Tübinger Schilling jährlich 
dem Kloster liefern soll. Konrad hatte kein Siegel bei sich, 
weswegen sein Dienstherr, Pfalzgraf Otto von Tübingen 
sein Siegel anhenkt12. 

Von da an hören wir nichts mehr von diesen Neckarhau-
ser Herren. Eine um 1295/98 vom Herrn Sifried von Horb 
dem Kloster Kirchberg geschenkte Mühle zu Husen scheint 
nicht Neckarhausen, sondern Renfritzhausen zu betref-
fen 13, denn hier hatte Kirchberg, wenigstens später, zwei 
Mühlen. Daß unsere Herren erst 1611 ausstarben, wie 
Hodler angibt, scheint auf einer Verwechslung zu beruhen. 
Im Bauernkrieg des Jahres 1525 haben 5 namentlich ge-
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nannte Einwohner von Dießen, 2 von Bittelbronn, 14 von 
Dettingen und einige von Ahldorf das Schloß Neckarhau-
sen, das damals den Edelleuten Jakob von Neuneck und 
seinem Stiefsohn Ulrich von Lichtenstein gehörte, mit 
Gewalt besetzt und allerlei Schaden und Unfug angerich-
tet. Sie wurden nach Niederschlagung des Aufstandes zur 
Rechenschaft gezogen, in Haft genommen, mußten Geld-
strafen zahlen und bei der Entlassung Urfehde schwören, 
sich nicht zu rächen. So bekannte Jakob Eiseier von Det-
tingen noch am 27. Juli 1526 eidlich: Nachdem er beim 
Aufstand der Bauern mit anderen Rebellen in das Schloß 
zu Neckarhausen eingedrungen und nachher eingesperrt 
worden war, aber noch keinen Schadenersatz geleistet 
habe, werde er nach der Entlassung aus dem Gefängnis 
alles ersetzen 14. Im Übrigen darf auf Th. Schöns Ausfüh-
rungen verwiesen werden 15. Nach ihm wurde im 30jähri-
gen Krieg das Schloß Neckarhausen zerstört, angeblich 

von Martin Eiseier von Dettingen. Heute sind nur der 
Ringgraben und wenige Reste zu sehen. Der letzte Sproß 
der Lichtensteiner von Neckarhausen starb im Jahr 1688 
in Oberungarn in kaiserlichen Diensten: der Fähnrich 
Anton v. L. Neckarhausen selbst war kurz vorher durch 
Kauf 1683 in die Hand von Johann Franz von Landsee 
zu Glatt übergegangen. In späteren Jahrzehnten gehörten 
zur Pfarrei Empfingen die Schlösser Wehrstein, Hohen-
mühringen und „Burgstall", nämlich die Burgruine von 
Neckarhausen. Joh. A. Kraus 

Anmerkungen : 
1 Mit t . H o h z . 31, 1897, 130 f. 2 W U B 1, 315. 3 Alemann. Jahrbuch, 
Freiburg, 1968, 1 - 1 7 , „Die Or t enau" 1972, 67 -76 . 4 Alemann. Jah r -
buch, wie No te 2, Seite 8 - 1 2 . 5 WUB 2, 409. 8 W U B 2, 410. 7 W U B 3, 
228, Mit t . H o h z . 10, 52. 8 Mit t . H o h z . 3, 42. 9 WUB 8, 15. 19 WUB 8, 
231. 1 1 W U B 8, 202. 12 WUB 8, 325. 1 3 W U B 10, 290. 14 Mi t t . H o h z . 
15, 54-55 . '5 Mit t . Hohz . 31, 130 £. 

HERBERT BURKARTH 

Zur Bedeutung der Flurnamen Holzwiesen und Holzmahd 

Holzwiesen und Holzmahd sind Flurnamen, die auf den 
Markungen unserer heimischen Orte nicht selten vorkom-
men. Nach Keinath (Flurnamen in Württemberg) handelt 
es sich um einmähdige Wiesen, auf denen gelegentlich auch 
Holz gebaut wurde. Gradmann zitiert Höslin (1798), der 
berichtet, daß man auf den Holzwiesen in Zeiten großer 
Holznot Buchen künstlich angepflanzt habe, um wenig-
stens den Holzvorrat für kommende Geschlechter zu ver-
mehren. Was die Erklärung von Keinath betrifft, so ist 
es richtig, daß man in Gebieten, die als Holzwiesen be-
zeichnet werden, häufig einmähdige Wiesen findet. Es ist 
aber ziemlich unwahrscheinlich, daß ein Grundstück ab-
wechselnd als Wiese oder Wald gebraucht wurde. Eine 
Wiese, die einmal aufgeforstet war, wieder zu roden, ist 
eine Mühe, die man sich ohne Not nicht macht. Was Höslin 
berichtet ist nichts anderes als die Tatsache, daß „Holzwie-
sen" (damals schon reiner Flurname) aufgeforstet wurden, 
ein Vorgang, der heute noch zu beobachten ist. 
Auf Grund urkundlicher Belege soll am Beispiel der Herr-
schaft Gammertingen-Hettingen gezeigt werden, was 
Holzwiesen wirklich waren. Die genannte Herrschaft 
wurde 1524 vom Uracher Obervogt Dietrich von Speth 
gekauft. 1530 ließ Dietrich von Speth für die ganze Herr-
schaft ein Lagerbuch anlegen. In diesem Lagerbuch sind 
neben Hofstatt, Gärten, Wiesen und Äckern auch Holz-
wiesen aufgeführt. Die Holzwiesen sind ganz klar von den 
Wiesen getrennt. Es muß demnach eine Wirtschaftsform 
gemeint sein, die weder mit Äckern, noch mit Wiesen et-
was zu tun hat. 
Urkundliche Nachrichten, die darüber Aufschluß geben 
könnten, was auf den Holzwiesen angebaut wurde, gibt 
es bisher nicht. Der Ausdruck Holzmahd, der im gleichen 
Sinne wie Holzwiesen gebraucht wurde, deutet daraufhin, 
daß hier Holz gemäht wurde. Holz kann man aber nur 
mähen, wenn es ganz jung ist, also einjährige Triebe und 
Laub. Und das dürfte es wohl gewesen sein. Auf den 
Holzwiesen wurden Laubgehölze als Viehfutter angebaut. 
An sich ist die Laubfütterung nichts Neues. So wurden 
z. B. die Hage, welche früher sehr zahlreich Felder und 
Grundstücke umgaben, regelmäßig vom Vieh abgeweidet. 
Sie wurden damit überhaupt erst zu Hagen (Hecken). 

Auch der Ausdruck Hagbuche für Hainbuche gehört hier-
her. Das Holz dieser Büsche war besonders hart und zäh. 
So nennt man heute noch auf der Alb einen alten Men-
schen, den nichts umbringen kann, einen „hagebüchenen". 
Wie schon erwähnt, läßt sich die Vermutung, daß auf den 
Holzwiesen Viehfutter angebaut wurden noch nicht be-
weisen. Die Zeit, in der es Holzwiesen gab, kann aber 
ziemlich genau festgelegt werden. Das Kloster Mariaberg 
hatte in der Herrschaft Gammertingen zahlreiche Besit-
zungen. In einem Zinsbuch des Klosters von 1475 gibt es 
einen Hinweis auf die Entstehungszeit der Holzwiesen. 
Man findet auf Markung Gammertingen eine Bezeichnung, 
die sonst nie vorkommt, nämlich eine Flur „Auf den ver-
brunnenen Bergen". Hier lagen ausschließlich Grundstücke, 
die als Holzwiesen und Holzmahd bezeichnet werden. 
Somit liegt der Schluß nahe, daß der Boden für die Anlage 
der Holzwiesen durch eine Brandrodung gewonnen wurde. 
Im gleichen Zinsbuch kommt auch der Ausdruck „auf dem 
Brunnenberg" für diese Flur vor. Das zeigt, daß der 

Abt 6 
ilol^wiese 

13 


